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Donnerstag und Freytag einer jeden Woche
Morgens von 10 bis i Uhr und Nachmit¬
tags von z bis g Uhr eingcschcn werden.

12 ) Commission der römisch - catho-
lisch geistl . Angelegenheiten vom
iZ . Marz xukl . März  2z . 1820.

?aubstummen? Zum Unterricht und zur Erziehung der
Instituts . Taubstummen  im Herzogthum Oldenburg

und der Erbherrschaft Jever ist durch die Lan¬
desherrliche Fürsorge Seiner Herzogli¬
chen Durchlaucht  ein Zögling des hiesigen
Seminariums , I . F . Henmann,  in dem
berühmten Taubstummeninstitut zu Schles¬
wig gebildet , und durch Anweisung eines Ca-
pitals von 6000 Rthlr . aus Herrschaftlicher
Caffe eine Anstalt begründet , welche hoffent¬
lich von den segensreichsten Folgen seyn wird.
Zur ersten Einrichtung der zu diesem Behufe
in Wildeshausen  gcmiethetcn Wohnung
und zur Erleichterung der Kosten für Unver¬
mögende / haben Seine Herzogliche
Durchlaucht  genehmigt , die Mildthätig-
keit aller christlichen Gemeinden des Landes
in Anspruch zu nehmen ; und die Unterzeich¬
nete Commission fordert die Beamten und
Prediger in den römisch - catholischen Gemein¬
den hierdurch auf : selbst oder durch andere,
auf die ihnen am zweckmäßigsten scheinende
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